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Weisung Schlüsselabgabe  
 
Der Zutritt zu den Schulhäusern ist während den Öffnungszeiten gewährleistet. In den übrigen Zeiten 
ist der Zutritt nur mit den abgegebenen Schlüsseln möglich. Im Schulhaus Oberwetzikon und der 
Schulanlage Wildbach sind die Schlüssel für den Haupteingang und die Schulzimmer identisch.  
 
Im Schulhaus Unterwetzikon wird für die Schulzimmer ein separater Schlüssel (ohne Depot) 
abgegeben. Diese Schlüssel werden vom Sekretariat in Unterwetzikon verwaltet und abgegeben.  
 
 
1. Bezugsberechtigung  
Alle Berufsschullehrpersonen, Lehrbeauftragte und das Verwaltungs-Personal der GBW erhalten 
einen persönlichen Schlüssel.  
 
Anderen Personen wird ein Schlüssel für die erforderliche Dauer zur Erfüllung des Auftrages nach 
Bewilligung des Rektors oder des Leiter Hausdienst zur Verfügung gestellt.  
 
 
2. Öffnungszeiten 
Während der Schulzeit, für Pflicht- und Weiterbildungsunterricht  
 

Montag bis Freitag  
 

Schellerstrasse (SA)  06.30 bis 21.30 Uhr 
Oberwetzikon (OW)   06.30 bis 21.30 Uhr  
Unterwetzikon (UW)   06.30 bis 20.30 Uhr  
Wildbach (SW)   06.30 bis 20.00 Uhr  
 
Für Abendkurse und Sitzungen ist der Kursleiter für die Öffnung und Schliessung zuständig (Licht, 
Fenster, Apparate und Türen).  
 
 

Weiterbildungsunterricht Samstag 
  
Schellerstrasse (SA)  06.30 bis 16.00 Uhr (teilweise 14:00 Uhr)  
Oberwetzikon (OW)   06.30 bis 16.00 Uhr (teilweise 14:00 Uhr)  
Unterwetzikon (UW)   Kursdauer (sofern Kurse geführt werden)  
Wildbach (SW)   Lehrperson ist für die Öffnung/Schliessung zuständig  
 
 
Nachts von 22.00 Uhr bis morgens 06.00 Uhr soll sich generell niemand in den Schulhäusern 
aufhalten.  
 
Ferien, Wochenenden und Feiertage  
In den Ferien, an Wochenenden und Feiertagen sind die Schulhäuser geschlossen.  
 
 
3. Hinweise 
Türen immer wieder abschliessen, Licht löschen, Fenster schliessen und Apparate nach Gebrauch 
ausschalten. 
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